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Rechtssatz

Die Richtlinie 2009/73 sieht zusätzlich zur rechtlich Trennung und funktionellen Unabhängigkeit nach Art. 39 Abs. 4 lit.

a in lit. b dieser Bestimmung vor, dass die Regulierungsbehörde bei Wahrnehmung der ihr durch diese Richtlinie und

zugehörige Rechtsvorschriften übertragenen Regulierungsaufgaben sicherstellt, dass ihr Personal und ihr Management

unabhängig von Marktinteressen handelt (sublit. i) und bei der Wahrnehmung der Regulierungsaufgaben keine

direkten Weisungen von Regierungsstellen oder anderen öBentlichen oder privaten Einrichtungen einholt oder

entgegennimmt (sublit. ii). Im Erwägungsgrund 30 zur Richtlinie 2009/73 wird diese Anforderung näher erläutert,

indem es dort heißt, dass die Energieregulierungsbehörden "völlig unabhängig von anderen öBentlichen oder privaten

Interessen" bzw. unabhängig "von jeglicher EinFussnahme aus Politik oder Wirtschaft" sein müssen. Angesichts dieser

unionsrechtlichen Vorgabe ist daher zu prüfen, ob die Regulierungskommission der E-Control, diese in klarer Weise

durch die Richtlinie 2009/73 aufgestellten Voraussetzungen für ihre Unabhängigkeit erfüllt (Hinweis Urteil des EuGH

vom 6. Oktober 2010 in der Rechtssache C-389/08 betreBend die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde nach den

Richtlinien 2002/21/EG und 2002/22/EG, Randnr. 31).Die Richtlinie 2009/73 sieht zusätzlich zur rechtlich Trennung und

funktionellen Unabhängigkeit nach Artikel 39, Absatz 4, Litera a, in Litera b, dieser Bestimmung vor, dass die

Regulierungsbehörde bei Wahrnehmung der ihr durch diese Richtlinie und zugehörige Rechtsvorschriften

übertragenen Regulierungsaufgaben sicherstellt, dass ihr Personal und ihr Management unabhängig von

Marktinteressen handelt (sublit. i) und bei der Wahrnehmung der Regulierungsaufgaben keine direkten Weisungen
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von Regierungsstellen oder anderen öBentlichen oder privaten Einrichtungen einholt oder entgegennimmt (Sub-Litera,

i, i,). Im Erwägungsgrund 30 zur Richtlinie 2009/73 wird diese Anforderung näher erläutert, indem es dort heißt, dass

die Energieregulierungsbehörden "völlig unabhängig von anderen öBentlichen oder privaten Interessen" bzw.

unabhängig "von jeglicher Einflussnahme aus Politik oder Wirtschaft" sein müssen. Angesichts dieser unionsrechtlichen

Vorgabe ist daher zu prüfen, ob die Regulierungskommission der E-Control, diese in klarer Weise durch die Richtlinie

2009/73 aufgestellten Voraussetzungen für ihre Unabhängigkeit erfüllt (Hinweis Urteil des EuGH vom 6. Oktober 2010

in der Rechtssache C-389/08 betreBend die Unabhängigkeit der Regulierungsbehörde nach den Richtlinien 2002/21/EG

und 2002/22/EG, Randnr. 31).
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